
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/11/8 4Ob140/77,
1Ob603/90

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1977

Norm

ABGB §945

ABGB §971

ABGB §1295 IIf7f

Rechtssatz

Wenn der Vertragspartner deswegen einen Schaden erleidet, weil ihn der Übergeber einer Sache über deren

Gefährlichkeit nicht aufklärt, wird der Übergeber dieser Sache wegen Verletzung der ihm obliegenden Schutzp6icht

grundsätzlich ersatzpflichtig.
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